
/o FD

MK III o FD

MK I o FD

MK I o FD

MK III ** o  FD

Drempelhöhe bis 25 cm; bei zurückspringenden Bauteilen (Außenwänden) ist ein konstruktionsbedingter, entsprechend 
höherer Drempel zulässig. Der höhere Drempel bzw. die Drempelverkleidung soll farblich der Dachdeckung angepaßt 
werden.

Gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB wird festgesetzt, dass mindestens 70 % der Geschossfläche für 
Wohnungen zu verwenden sind. Die maßgebliche Geschossfläche ist gemäß § 20 Abs. 3 BauNVO nach den Außenmaßen in 
allen Vollgeschossen zu ermitteln. Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen einschließlich der zu ihnen 
gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände sind bei der Bemessung der maßgeblichen 
Geschossfläche mitzurechnen.

In den ausgewiesenen Baugebieten WR III g FD, WR IV g FD und WR VIII o FD wird die Zahl der Vollgeschosse auf 
mindestens 2, 3 und 5 festgesetzt. (Rechtsgrundlage: § 16 Abs. 4 Satz 1 BauNVO)

Im Kerngebiet sind sonstige Wohnungen entsprechend § 7 Abs. 2 Ziff. 7 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) zulässig.

Die Ausnahmen im Allgemeinen Wohngebiet nach § 4 Abs. 3 BauNVO und im Kerngebiet nach § 7 Abs. 3 Ziff. 1 BauNVO 
werden nicht Bestandteil dieses Planes.

Im Kerngebiet (MK) sind Spielhallen und ähnliche Unternehmen i.S.v. § 33i Gewerbeordnung (GewO) in der derzeit geltenden 
Fassung und Betriebe mit Sexdarbietungen i.S.v. § 33a GewO sowie Nutzungen nach § 7 Abs. 2 Ziff. 3 + 5 BauNVO gemäß § 
1 (9) i.V. mit § 1 (5) BauNVO nicht zulässig.
Ebenso unzulässig sind Sexläden als spezifische Einzelhandelsbetriebe i.S.v. § 7 Abs. 2 Ziff. 2 BauNVO
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Gehölzrodungen sind nur außerhalb 
der Brut- und Aufzuchtzeit (also nicht 
zwischen dem 01.03. und 30.09.) 
zulässig. 
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Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in 
der zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten 
Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 
2585), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landschaftsgesetz NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 
568) in der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

RECHTSGRUNDLAGEN

Änderung von „Fläche für den Gemeinbedarf” mit der Zweckbestimmung „Rathaus” in „Fläche für 
den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Sozialen Zwecken dienende Einrichtungen - 
Gemeinschaftsunterkünfte”,
mit Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung (Geschossigkeit, Grundflächenzahl und 
Geschoßflächenzahl) sowie Festsetzung einer überbaubaren Fläche.

Anpassung der Fläche für Stellplätze an die reale Nutzung

ÄNDERUNGSVERFAHREN
Der Gemeindeentwicklungsausschuss hat am 15.02.2016 gem. § 2 i.V.m. § 13a des Baugesetzbuches 
beschlossen, diese 3. Änderung des Bebauungsplanes aufzustellen. 
Dieser Beschluss ist am 24.02.2016 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Hiddenhausen, den 25.02.2016

gez. Rolfsmeyer
Bürgermeister 

Der Gemeindeentwicklungsausschuss hat am 15.02.2016 gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches 
beschlossen, diese 3. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Hiddenhausen, den 25.02.2016

gez. Rolfsmeyer
Bürgermeister
 

Diese 3. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des
Baugesetzbuches in der Zeit vom 10.03.2016 bis 11.04.2016 einschließlich zu jedermanns Einsicht 
öffentlich ausgelegen.
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen
gem. § 4 Abs. 2 des Baugesetzbuches durchgeführt.
Hiddenhausen, den 19.04.2016

gez. Rolfsmeyer
Bürgermeister 

Der Rat der Gemeinde hat am 12.05.2016 gem. § 10 des Baugesetzbuches diese 3. Änderung des 
Bebauungsplanes als Satzung beschlossen.
Hiddenhausen, den 20.05.2016

gez. Rolfsmeyer
Bürgermeister 

Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Hiddenhausen, den 23.05.2016

gez. Rolfsmeyer
Bürgermeister

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 3. Änderung des Bebauungsplanes am 
25.05.2016 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung ist die 3. Änderung des Bebauungsplanes in Kraft getreten.
Hiddenhausen, den 01.06.2016

gez. Rolfsmeyer
Bürgermeister
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